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Abgangsbescheinigung 

§ 69. Beendet die oder der Studierende ein Studium, ohne das Studium erfolgreich abgeschlossen zu 
haben, so ist auf Antrag eine Abgangsbescheinigung auszustellen. Diese hat alle Prüfungen, zu denen die 
oder der Studierende in diesem Studium angetreten ist, und deren Beurteilungen anzugeben. Hinsichtlich 
der positiv beurteilten Prüfungen ist nur die positive Beurteilung anzugeben. Zur Unterstützung der 
internationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss einer fremdsprachigen Übersetzung zulässig, 
wobei die Benennung der Universität und des ausstellenden Organs nicht zu übersetzen sind. 
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